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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LIX. Jahrgang.

l¥r. §. Basel, 25. Februar. 1803.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.
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Rangordnung der jetzigen lüeinkaliber-
Dewaffnungen.

Es soll hier versucht werden, die bis jetzt in den

verschiedenen Staaten eingeführten oder in der

Einführung begriffenen 7,5—8,0 mm Gewehre
einer Beurteilung zu unterziehen, in dem Sinne,
dieselben in der ihnen gerechterweise zukommenden

Rangordnung unterzubringen.
Das spanische 7,2 mm Gewehr soll hier auch

mitbeurteilt werden, da sein Kaliber nur wenig
von dem der übrigen Gewehre abweicht.

Die zur Einführung in Italien und Rumänien
bestimmten 6,5 mm Gewehre lassen wir jedoch
hier weg, weil ihr Kaliber zu sehr von demjenigen

der übrigen Waffen abweicht.
Die gesamte ballistische Leistungsfähigkeit

oder „Güte" der einzelnen Kleinkaliberbewaffnun-
gen ist bekannt; sie ist im II. Bande (3. Teil)
meines Werkes*) angegeben, auf Seite 171; es

ist dabei nur zu bemerken, dass infolge seitheriger

Änderungen an den Bewaffnungen, einige
dieser Zahlen etwas andere Werte erhalten, nämlich

in folgender Weise :

Beim schweizerischen 7,5 mm Gewehr beträgt
die „Güte* infolge Einführung des Geschosses

mit Papierumwicklung und Stahlkäppchen jetzt
519 (statt 542).

Beim englischen 7,7 mm Gewehr beträgt die
„Güte" 521 (statt 512).

Beim österreichischen (und bulgarischen) 8,0 mm
Gewehr beträgt die „Güte", infolge schwererer

*) „Das kleinste Kaliber oder das zukünftige
Infanteriegewehr." Direkt zu beziehen von der Buchhandlung
Albert Müller (Orell Füssli & Cie.) in Zürich.

Patronenhülse, also infolge schwererer Munition,
jetzt 440 (statt 469).

Beim russischen 7,6 mm Gewehr beträgt die
„Güte", so genau dieselbe gegenwärtig bestimmt
werden kann, 540, und beim spanischen 7,2 mm
Gewehr 580.

Beim portugiesischen 8,0 mm Gewehr beträgt
die .Güte", bei Verwendung von rauchlosem
Pulver, ca. 410. (Bei Verwendung von Schwarzpulver

betrug dieselbe 362.)
Wenn man also die gesamte ballistische

Leistungsfähigkeit oder „Güte" allein in Betracht
zieht, so würde sich folgende Rangordnung für
die gegenwärtigen Kleinkaliberbewaffnungen von
7,2 bis 8,0 mm Kaliber ergeben :

Spanien (7,2 mm Kaliber) 580.
Russland (7,6 » n 540.
England (7,7 » » 521.
Schweiz (7,5 » » 519.
Belgien (7,6 » H 516.
Türkei (7,6 * » 516.
Deutschlanc (7,9 » lì 474.
Österreich (8,0 » ft 440.
Bulgarien (8,0 » It 440.
Prankreich (8,0 n » 433.
Dänemark (8,0 V M 411.
Portugal (8,0 » î) 410.
Schweden (8,0 » •n 393.

Wenn bei allen diesen Neubewaffnungen die
gesamte ballistische Leistungsfähigkeit oder „Güte"
unter allen Umständen voll und ganz benutzt
werden könnte, so wäre diese Klassifikation richtig.
— Diese Möglichkeit, die ballistische Leistungsfähigkeit

stets ungehindert ausnutzen zu können,
ist jedoch nicht bei allen Bewaffnungen vorhanden,

indem einige derselben am Verschluss- oder

Repetiermechanismus oder an der Munition der-
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